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Merkblatt für Eltern bzgl. Vertretungen in der Kindertagespflege 

Die Vertretung ist  ähnlich wie im Kindergarten als Notfall-Vertretung angelegt.  

Anspruch haben die Kinder berufstätiger Eltern (oder Eltern, die einer Ausbildung/einem Studium 

nachgehen), die ihren Urlaub nicht gleichzeitig mit der Tagespfleperson nehmen können und keine 

andere Möglichkeit haben, ihr Kind anderweitig betreuen zu lassen (Großeltern, Familie, Freunde, 

Bekannte). Der Vertretungsbedarf muss z.B. durch eine Bescheinigung des Arbeitgebers belegt 

werden.  

Die Vertretungsplatz-Vergabe verläuft nur über die Bedarfsmeldung der Eltern an das AWO-

Kindertagespflegebüro. Wir versuchen die Vertretungssituationen so gut es geht an die individuellen 

Bedürfnisse der Kinder und Eltern anzupassen.  

Beachten Sie, dass die Zahl der Vertretungsplätze begrenzt ist und dass Sie ggf. längere Fahrtwege in 

Kauf nehmen müssen!  

Falls Ihr Kind sich gar nicht in der Vertretungssituation wohl fühlen sollte, müssen Sie es abholen.  

Planbare Ausfallzeiten der Tagesmutter/des Tagesvaters (Urlaub, Fortbildung)  

 Ihre Tagesmutter/Ihr Tagesvater hat Sie spätestens bis 31.10. des Vorjahres über den geplanten 

Urlaub für das kommende Jahr informiert. 

 Eltern und Tagespflegeperson stimmen ihren Urlaub aufeinander ab. In der Regel kommt es zu 

keiner Vertretungssituation.  

 Sollte es dennoch Vertretungsbedarf geben, ist dieser dem AWO-Kindertagespflegebüro in 

schriftlicher Form (E-Mail, postalisch) bis 31.12. des Vorjahres einzureichen. Es ist eine Begründung 

zu formulieren, weshalb die Vertretung nötig ist (z. B. Urlaubssperre, Probezeit usw.) und die 

Bescheinigung beizufügen. 

 Die Fachberaterinnen des AWO-Kindertagespflegebüros informieren Sie dann bis spätestens  

Anfang Februar, wie die Vertretung in Ihrem Fall organisiert ist. Wenn möglich, lernen Sie die 

Person vorab kennen.  

Spontane Ausfallzeiten der Tagesmutter/des Tagesvaters (Krankheit, Unfall)  

 Ihre Tagesmutter/Tagesvater informiert Sie umgehend über den krankheitsbedingten Ausfall. 

 Berufstätige Eltern melden sich bei Bedarf an Vertretung immer im Kindertagespflegebüro. Nutzen 

Sie ggf. den Anrufbeantworter, um Ihre Nachricht zu hinterlassen und nennen Sie Ihren Namen, 

Ihre Rufnummer sowie den Namen der erkrankten Tagespflegeperson. Sie werden 

schnellstmöglich zurückgerufen. 

 Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass nicht immer am ersten Tag der Krankheit sofort eine 

Vertretungskraft organisiert werden kann. 


